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geroit'bltri)? (jmiptetc.
(3lu8 ben IKitteiiungen be« ©efretariate« be« ©dfjtodj. ©etoerbeberein«.)

VVK. Der leitettbe Slu?fd}uh be» @d)meizerif<hen
©ewerbebereiu? t)at in einer ©ingabe, batiert 9. De(.
1902, ben Vuitbe?rat erfucht, bie nötigen ©fritte zu
tun, bamit mogtid^ft balb, fpätefteit? irn 3af>re 1905,
eine allgemeine ©ewcrbezählung nub gewerbliche ©nquete
beranftaltet werbe.

(fttr 39egrüitbimg biefe? ©eftiche? wirb borerft an
bie frühem bie?bezüglichen ©iugaben be? ©dfweizer.
©ewerbebereiu? bom Slpril 1880 uub Dezember 1897
uub an bie feitl)er ftattgefuubeuen Verhanblungen in
ber Vunbe?berfammlitug erinnert. Vuube?rat unb
(Rationalrat fatten fdjuu für bie 3al)re 1898 be,(tu.
1900 eine (oldie ©ewerbeftatiftif borgefchlagen unb bereu
(Rotwenbigfeit, SSürtfch bar feit unb Dritt glidjfeit ait?-
brüctlicf) anerfamtt. Der ©tänberat jebod) befdpoh im
(fahre 1899 au? finanziellen Vebenfen Verfd)ieburig ber
©emerbezöl)Iung. Die bamal? erhobenen ©iuroänbe
föituen heute toeber gegen ein grunbfä|liche? ©iiitreten,
noch für eine nochmalige Verfchiebuttg geltenb gemalt
merbeu. SBir ftetjen beute bor einer (Reihe (Reformen
im ©ebiete ber wirtfdjaftlicheu unb fogialen ©efehgebung,
in betten bie (fntereffeit berfcEjiebener ©rmerb?gruppeu
fi<h gegenüberstehen unb bie nur bann ihre befriebigenbe
Söfung finben merbeu, meiin man fie aufbaut auf ber
foliben ©runblage einer ttmfaffeitbeu amtlichen ©ewerbe-
Zählung unb ©emerbe=©nquete. Diefe Unterfudjungeu
atiffchieben tjcifqt auch bie (Reformen bergögern über
einem ttnqemiffen ©dfjicffal überliefern.

Die ©ingabe weift im ferneren nad), baff îueber bie
Veruf?zählung ttod) bie eibgeuöffifdje ffabrifftatiftif ben
(fmecfen, welchen eine ©ewerbeftatiftif bienett full, ge-
itügeit föttnert. Sie be'rmeift fobauu auf ben SRangel
ciney genügeuben fßrobuftion?ftatiftif, ber fidj
Ijeute, mo wir un? mit aßen Gräften auf bie fom-
meuben §aubel?bertrag?=tlnterhaiiblurtgen rüften, hup-
fielt fühlbar macht. ©ine ©emerbegahluttg füllte als
Vorbereitung unb ©runblage ber (ßrobuftion?ftatiftif
bienen, erftere muh be?l)alb auch uu? biefem ©ruube
al? bringlich bezeichnet merbeu.

Sftit befottberm (Radibrucf empfiehlt bie ©ingabe
noch, in Veftatiguug berjenigen tiunt (fahre 1897,' bie
Veranftaltung einer gerne r blich eu © n q u e t e, al?
einer notiueubigen Verboßftättbigung ber ©eiuerbejiilp
lung, ©g füllte jebod) einer foidjett ©nquete ein offt-
Zteßer ©harafter gegeben werben, tueil nur unter biefer
Voraicofeijung ihre ©rgebuiffe auf allgemeine Slnerfen-
nung redjneu bürfeu.

Da? ©efitdj um Veraitfialtung einer ©ewerbeftatiftif
int (fahre 1905 wirb fcljoit heute cingereidjt, bamit ber
früher erhobene ©iinoanb, e? fei bie ffr ift für bie Vor-
bereitung (ti furz bemeffen, nicht rteuerbittg? geltenb
gemacht werben föiiue. Die ©ingabe enthält fidj im
übrigen ber ©rorterung bon ©inzelhciteu übet bie weitere
Durchführung, wie z- V. Umfang, Programm, (fahre?-
Zeit unb bergt, in ber ©rwartung, bah öftn Schweizer,
©emerbebercirt wie auch auberu (fittereffengruppcn ge-
uügenb ©elegenheit geboten werbe, ©inzelborfdjläge zu
poftutieren.

ttitï» hcbung fce* dn!fctmtfd)en
<6cnuu*lii>q.

(2lu«ben SBitteilungen be« ©cftelnriate« bc« ©dfunctj. ©cWerBebcreiit«.)

VYK. Viele SÖege führen nach Vom. Die fför-
berttng ber einheimifchen ©ewerbc läht fich mit mancher-
lei flRitteln berfitchen : Hebung ber VerufSbilbung, 5Re=

golung ber Verufêlehre,. beê ©ubmiffiouêmefenê, be?

Srebitwefenâ, genoffenfchaftliche unb bernflidfe Drgaiti-
fatioti, Vefäntpfuug ber 5lu?wüchfe ber ©ewerbefreipeit
u. bergl. mehr. Der ©ewerbeftanb barf nicht aße? pom
Staate erwarten, er foß fich auch felbft zu helfen fudgert.
ÜBa? ber ©iu^elne uidht (u boßbringen bermag, bringt
bie ©emeinfchaft (u ©taube. Slber nicht jebe. gewerb-
liehe Vereinigung ift fich ih^t Pflichten gegen bie SRit-
glieber genügenb bewuht. @ar mancher VereinSbor-
ftanb, ber reblidf gewillt wäre, gute? z" wirfen unb
ibeale (fweefe zu berfolgeu, berfteht e? zu wenig bie

Sntereffeii ber SRitglieber fo zu wahren, bah ihnen auch
p r a f t i f <h e ©rfolge, materielle Vorteile erwachfeit
ober bah ihnen wenigfteu? bie tRü|lichfeit ber SRitglieb-
fdjaft beutlid; bor Singen geführt wirb.

©ute Veifptele finb bie hefte Vetelfrung. V3ir möchten
nnchftehenb (it Otulj unb gronttneit anberer Vereine
einige un? befantit geworbene Verfitze einzelner ©e=
werbeüereiue zur äBahruttg ber (fiitcreffeu ihrer 3Rit=

glieber fuitbgebeu.
Da fomtnt nu? z- S- ein flott in zwei Jm-'öeu ge-

bruefte?, 8 ©eiten groh füßeube? Flugblatt be?
©ewerbebereiu? ©chaffhaufrn zugeflogen. Die erfte
©ette enthält einen Slufruf alt bie ©inwohnerfchaft
be? .Sïaittotië ©djaffhaufen, mit folgeitbem äSortlaut:

„Die ffefttage ftefjen bebor, bie ©infäufe unb Ve-
fteßungeti für biefelbeti beginnen, (fit aße Käufer fliegen
Kataloge, IfîreiSliftcu, UBaren Verzeidpiipe unb biele
aubere (Reflame-^npiere, SBir geftatten un? barum,
betn faufluftigen ißublifiim unfere einheimifchen @e=

werbetreibenbeu unb ©efc£)äft?leute augelegenttichft zu
empfehlen. Unfere einheimifchen §anbwerfer uub ©e-
fchäft?leute geben bie Söare burchau? nicht teurer ab,
al? bie au?märtige fölonfurrenz, äRttn fepe fich boch

am ^(afje um, befteße rechtzeitig uub ficherlich wirb
jebermanu befriebigt fein in Vezug auf Qualität unb
ißrei? ber äßare. Der (Rame „ijfari?", „Äonftatiz" ic.
macht bie Slrtifel weber bißiger noch beffer. dRan benfe

nur an ffracht unb Vicht aße? ift ©olb wa?
glänzt, uub nicht aße? ift bißig, wa? al? billig ange-
priefeu wirb. Veamte unb Slngefteßte mögen bebeufeu,
bah fie ihre Vefolbungen auch nicht bon au?wärt? be-

Ziehen! Die Slrbeiter woßen überlegen, bah ^ie Sir-
beit?löl)ne nicht fteigeit, unb bie Slrbeit?lofigfeit nicht
gehoben wirb, weint bie geringe, meift frernbe SBarett-
hau?- ober Vazarware ben guten, folib gearbeiteten,
einheimifchen (ßrobufteit borgezogen wirb, .öauäfraueu
uttb ffantilienbäter, fchüfeet unb ehret bie eiitheimifche
Slrbeit unb bie einheimifchen ©ewerbetreibeuben. Äauft
am (piahe unb nicht au?märt?!"

Die brei folgenben goliofeiteit enthalten ein Ver-
Zeidpii? ber Verein?ntitglieber, nach Veruf?artett ge-
orbttet; atther ber Hanton?hauptftabt figurieren auch
noch adjt anbere Drtfchaften be? Danton?, (fm weitem
folgt eine Slufzählurtg ber Vereiu?aufgaben unb ber
berfchtebeuen (fnftitute be? ©ewerbebereiu?, Die zweite
fpälfte be? fflugblatte? enthält in berfchieben groheit
(yelberu (fuferate ber Vereiuêntitglieber. Die Slufnahme
im SRitglieberberzeichni? erfolgte gratis, für bie (fit-
ferate war eine fefjr mähige ©ebüpr zu entrichten (z, V.
für ein ffelb bon 5 auf 7,5 cm ffr. 6.—. Da?^lng=
blatt würbe in einer Sluflage bott 8000 ©yemplarett
im ganzen Danton berbreitet, Damit hat ber ©ewerbe-
herein feinen SRitgliebern gewih bortrefflich gebient, uttb
e? ift anzunehmen, bah bie Slu?lagen für Drucf uub
Verfeubung, foweit fie nicht burch bett (fnferatenertrag
gebedt werben tonnten, reichliche ffritd)te tragen unb
ba? Slnfepen be? Verein? bei Vehörbeit unb Volt noch
erhöhen werben.

@? fei bewerft, bah in früheren Sahren aitdj ber

à îjt» Illustrierte schweizerische Handwerler-Zeituog (Organ für

Schweizerische Gewerbezählung und
gewerbliche Gnqnete.

(Aus den Mitteilungen des Sekretariates de» Schweiz. Gewerbevereins.)

VVK. Der leitende Ausschuß des Schweizerischen
Gewerbevereius hat in einer Eingabe, datiert 9. Dez.
1902, den Bundesrat ersucht, die nötigen Schritte zu
tun, damit möglichst bald, spätestens im Jahre 1905,
eine allgemeine Gewerbezählung und gewerbliche Enquete
veranstaltet werde.

Zur Begründung dieses Gesuches wird vorerst an
die frühern diesbezüglichen Eingaben des Schweizer.
Gewerbevereins Vvm April 1880 und Dezember 1897
und an die seither stattgefundenen Verhandlungen in
der Bundesversammlung erinnert. Bundesrat und
Nationalrat hatten schon für die Jahre 1898 bezw.
1900 eine solche Gewerbestatistik vorgeschlagen und deren
Notwendigkeit, Wünschbarkeit und Dringlichkeit ans-
drücklich anerkannt. Der Standerat jedoch beschloß im
Jahre 1899 aus finanziellen Bedenken Verschiebung der
Gewerbezählung. Die damals erhobenen Einwände
können heute weder gegen ein grundsätzliches Eintreten,
noch für eine nochmalige Verschiebung geltend gemacht
werden. Wir stehen heute vor einer Reihe Reformen
im Gebiete der wirtschaftlichen und sozialen Gesetzgebung,
in denen die Interessen verschiedener Erwerbsgruppen
sich gegenüberstehen und die nur dann ihre befriedigende
Lösung finde» werden, wenn man sie aufbaut auf der
soliden Grundlage einer umfassenden amtlichen Gewerbe-
zählung und Gewerbe-Enqnete. Diese Untersuchungen
aufschieben heißt auch die Reformen verzögern oder
einem nngewissen Schicksal überliefern.

Die Eingabe weist im ferneren nach, daß weder die
Berufszählung noch die eidgenössische Fabrikstatistik den
Zwecken, welchen eine Gewerbestatistik dienen soll, ge-
nügen können. Sie verweist sodann auf den Mangel
einer genügenden Produkts vnsstatistik, der sich

heute, wo wir uns mit allen Kräften auf die kvm-
menden Handelsvertrags-unterhandlungen rüsten, dop-
pelt fühlbar macht. Eine Gewerbezählung sollte als
Vorbereitung und Grundlage der Produktionsstatistik
dienen, erstere muß deshalb auch aus diesem Grunde
als dringlich bezeichnet werden.

Mit besonderm Nachdruck empfiehlt die Eingabe
noch, in Bestätigung derjenigen vom Jahre 1897, die
Veranstaltung einer gewerblichen Enquete, als
einer notwendigen Vervollständigung der Gewerbezäh-
lnng. Es sollte jedoch einer solchen Enquete ein offi-
zieller Charakter gegeben werden, weil nur unter dieser
Voraussetzung ihre Ergebnisse ans allgemeine Anerken-
nung rechnen dürfen.

Das Gesuch um Veranstaltung einer Gewerbestatistik
im Jahre 1905 wird schon heute eingereicht, damit der
früher erhobene Einwand, es sei die Frist für die Vor-
bereitung zu kurz bemessen, nicht neuerdings geltend
gemacht werde» könne. Die Eingabe enthält sich im
übrigen der Erörterung von Einzelheiten über die weitere
Durchführung, wie z. B. Umfang, Programm, Jahres-
zeit und dergl., in der Erwartung, daß dem Schweizer.
Gelverbeverein wie auch andern Interessengruppen ge-
nügend Gelegenheit geboten werde, Einzelvorschläge zu
postulieren.

Schutz und Hebung des einheimischen
Gewerbes.

(Aus den Mitteilungen des Sekretariates des Schweiz. Gewerbevereins.)

VVX. Viele Wege führen nach Rom. Die För-
derung der einheimischen Gewerbe läßt sich mit mancher-
lei Mitteln versuchen: Hebung der Berufsbildung, Re-

die offiziellen Publikationen des Schweiz. Gcwerbevereins). 82»

gelnng der Berufslehre,, des Submissivnswesens, des

Kreditwesens, genossenschaftliche und berufliche Organi-
sativn, Bekämpfung der Auswüchse der Gemerbefreiheit
u. dergl. mehr. Der Gelverbestand darf nicht alles vom
Staate erwarten, er soll sich auch selbst zu helfen suchen.
Was der Einzelne nicht zu vollbringen vermag, bringt
die Gemeinschaft zu Stande. Aber nicht jede, geiverb-
liche Vereinigung ist sich ihrer Pflichten gegen die Mit-
glieder genügend bewußt. Gar mancher Vereinsvor-
stand, der redlich gewillt wäre, gutes zn wirken und
ideale Zwecke zu verfolgen, versteht es zu wenig die

Interessen der Mitglieder so zn wahren, daß ihnen auch

praktische Erfolge, materielle Vorteile erwachsen
oder daß ihnen wenigstens die Nützlichkeit der Mitglied-
schaft deutlich vor Augen geführt wird.

Gute Beispiele sind die beste Belehrung. Wir möchten
nachstehend zu Nutz und Frommen anderer Vereine
einige uns bekannt gewordene Versuche einzelner Ge-
werbevereine zur Wahrung der Interessen ihrer Mit-
glieder kundgeben.

Da kommt uns z. B. ein flott in zwei Farben ge-
drncktes, 8 Seiten groß Folio stillendes Flugblatt des
Gewerbevereius Schaffhausen zugeflogen. Die erste
Seite enthält einen Aufruf mi die Einwohnerschaft
des Kantons Schaffhansen, mit folgendem Wortlaut:

„Die Festtage stehen bevor, die Einkäufe und Be-
stellungen für dieselben beginnen. In alle Häuser fliegen
Kataloge, Preislisten, Waren-Verzeichnisse und viele
andere Reklame-Papiere. Wir gestatten uns darum,
dem kauflustigen Publikum unsere einheimischen Ge-
werbetreibenden und Geschäftsleute angelegentlichst zu
empfehlen. Unsere einheimischen Handwerker und Ge-
schäftsleute geben die Ware durchaus nicht teurer ab,
als die auswärtige Konkurrenz, Man sehe sich doch

am Platze um, bestelle rechtzeitig und sicherlich wird
jedermann befriedigt sein in Bezug auf Qualität und
Preis der Ware. Der Name „Paris", „Konstanz" zc.

macht die Artikel weder billiger noch besser. Man denke

nur an Fracht und Zoll. Nicht alles ist Gold was
glänzt, und nicht alles ist billig, was als billig ange-
priesen wird. Beamte und Angestellte mögen bedenken,
daß sie ihre Besoldungen auch nicht von auswärts be-

ziehen! Die Arbeiter wollen überlegen, daß die Ar-
beitslöhne nicht steigen, und die Arbeitslosigkeit nicht
gehoben wird, wenn die geringe, meist fremde Waren-
haris- oder Bazarware den guten, solid gearbeiteten,
einheimischeil Produkten vorgezogen wird. Hansfrauen
und Familienväter, schützet und ehret die einheimische
Arbeit und die einheimischen Gewerbetreibenden. Kauft
am Platze und nicht answärts!"

Die drei folgenden Folioseiten enthalten ein Ver-
zeichnis der Vereinsmitglieder, nach Berufsarten ge-
ordnet; außer der Kantonshauptstadt figurieren auch
noch acht andere Ortschaften des Kantons. Im weitern
folgt eine Aufzählung der Vereinsaufgaben und der
verschiedenen Institute des Gelverbevereins, Die zivejte
Hälfte des Flugblattes enthält in verschieden großen
Feldern Inserate der Vereinsmitglieder. Die Aufnahme
im Mitgliederverzeichnis erfolgte gratis, für die In-
serate war eine sehr mäßige Gebühr zu entrichten (z, B.
für ein Feld von 5 auf 7,5 em Fr, 6.—. Das Flug-
blatt wurde in einer Auflage von 8000 Exemplaren
im ganzen Kanton verbreitet, Damit hat der Gewerbe-
verein seinen Mitgliedern gewiß vortrefflich gedient, und
es ist anzunehmen, daß die Auslagen für Druck und
Verseildung, soweit sie nicht durch den Jnseratenertrag
gedeckt werden konnten, reichliche Früchte tragen und
das Ansehen des Vereins bei Behörden und Volk noch
erhöhen werden.

Es sei bemerkt, daß in früheren Jahren auch der



830 gsinfüitete Jiijttrljtdfd&e fanauseriei^ctlmig (Organ für Me

©emerbeüereirt gürtet) imb ber $anbwerfiev» itnb @e=

roerbetierein SSern fid) befXiffert Ijabeu, auf bte geft»
tage £)tn eine gemeinsame Reliante ©iiuften itjrer
SSereinêmitgtieber gu üeranftatten, mittetft §erau8gabe
etneS 2Beit)nadjt§ï:ataloge3, babei aber gu wenig Unter»

ftü|ung burdj Seftetlnng begaster Srtferate fanbett itnb
wol)l behalt) auf eine gottfefmng biefer ißiibtifatiort
t)er§icf)tert mufften.

fürglidj t)aben ba§ ©ewer bemufeutn Sern in
SSerbinbuttg mit ber fautonalbernifdien M11 nftg e»

werbegenqffenfdjaft einen Katalog ifjrer gemein»
("amen SBcitjnactjtëauSftettung publigiert uttb bamit eine

gemeinfame Reflame ber SluSftetler unb (^5ertüfferiJcCjafter

üerfucfft, offne genügenbe Unterftii|ung buret) Sfrtferat»
beftettungeu gu finben.

SBir glauben, baff foldfe' gemeittuü|ige Rerfudje,
weit fie Dilliget unb mirffamer finb als bie Slmtoucert
itt SageSbtättern, üou Seite ber ©efdjäftswelt wert»
tätigere ilnterftüfmug üerbiettert mürben.

(Sirt weiteres 83eifpie(: ®er Rorftanb beS bewerbe»
üereinS Öugern tjat ebenfalls einen Stufruf art bie

Seüölleruttg ber ©tabt unb Umgebung gerichtet, worin
bie beftetjenbe (Üefc£)äft<ofrife unb itjre folgen gefdjilbert
unb bie S3ürgerfd)aft an iffre ißfüdjt erinnert wirb,
bie eirtlfeumfcfjeu ^aubwerter unb ©efcfjäftiüeute beffer

gu berücffictjtigen, wobei and) ermaljut îoirb, fid) uietjt
üott bett Reflamett unb beu ©efd)äft$fuiffeii ber ©roj)=
bagare unb 3Barent)äitfer berücteu gu (äffen.

®er ^anbtoerter» unb ©etoerbeüereitt Saufen
(iöertter $ura) t)at atte gntereffenteu beé aufäffigeit
,§aubetö» 1111b ©ewerbeftanbe« git einer Skrfammlitng
einberufen, bel)ttfê ©telluitgnaljtne gegen bie fonftirreug
ber auswärtigen SBaretdjäufer uub' ber f01'tfumüereiue,
tueldfe bie ©elbmittel bei" eintjeimifetjen ®eb51feritng
tiad) aitffen ableiten, ofjtte ©egenteiftuug gu bringen
bittet) Strbeit unb SSerbienftgabe uttb fo bie natürliche
SBed)fetbegiet)img ftören. — ®ie tüiitbürger uufereS
Greifes (fo Ijeiff't eS it. a. in einem Stufruf beS StereiuS'
OorftanbeS art bie bortigen fpartbmerfer) fatten unter
fid) baS ©efüffl ber gufammenge()5rigteit beffer tjegert
uub pflegen, atS bieS fe|t gefd)iet)t. ©itt jeber Bürger,
ber mit bem anberrt iit Sefd^äftSbegietjuugen tritt unb
biefent SSerbienft fdjafft, foil beredjtigterweife and) Oer»

laugen bitrfen, baff biefer mit iljrn in @efd)äft§üerbiu»
bung tritt uitb @egenred)t t)ä11, foweit eS bie Statur
beS ©efcfjäfteS mit fid) bringen fart 11. Söir treiben gu
wenig gegenseitige ©efdjäfte unter eittattber uub bertid»
ficljtigeit beim ©egug üon Sßareii gu oiel @e|d)äfte, bte

aufjec ttuSerent Sntereffenfreife liegen ; bamit fdjäbigett
wir uns gegenseitig felbft uttb untergraben ttttfer ,'oatib»
werf unb utrfere (>5efcf>afte. 5DaS jolt attberS werben!

®iefe 3Jta()inoorte fittb fel)r betjergigenSwert itttb
üerbtetieu baljer weitere Verbreitung.

SCötr müßten mit ber Sfefanrttgabe biefer Veifpiele
auS ber StereinStätigfeit attbere Vereine gttr Vacfjfolge
ermuntern, ©etneinfame Reliante für bte SÖtitgtieber
üerfd)afft einem ©etoerbeüereiit ?td)tung bei Ve()ürbett
unb ^ublifutu, geigt bett SRitglieberu beu praf'tifdjen
Stufen it)rer gugetjorigfeit itttb erfpart ipnett gtüfjere

f0u6Ittattoneit beS ©djtocii. ®eroerhe»«eirt8.) Dit. 39

StuStagen. ©olcffeê Vorigeren ift ferner geeignet, bem
Vereine neue SRitglieber, grtgufüt)ren.

Statt über bie fonlnrreug ber SBarerit)äufer uttb
Monfumüereine nur gu melfllagen, fottte matt bietOtadjt
ber öffentlichen greffe beffer benütjen, um baS ißubti»
tum über fdjminbettjafte Slrtfünbigungett unb ©efdjäfts»
frtiffe aufguftären unb eS an feine ißftictjteu gegen bte

SRitbürger gu erinnern. ®ie befte SBaffe gegen bie
SBarenljäufer ift unb bleibt Sieferung nur guter, fotiber
uttb preiSwitrb'ger SBare unb StuSftattung ber 3Raga=
gine mit einer gefdjidten StuSwat)! in wenigen Spegiati»
täten. SOiatt tntt^ fic^ rtid)t üerteiten laffett, eine tut»
mögliche gat)l üott Söareitartifeltt, bie bem ©efdjäfts»
gweig ferne liegen, fütfren gu motten.

tütit biefen Stnregungen fittb freitid) bie SR it tel ber
@etbftl)ülfe gum @d)tt^ unb gttr Hebung ber eint)ei»
mijctieu (bewerbe uietjt erfdjöpft. SUibgen anberwärts
bewätjrte SDiittet ebenfalls gum 9ïu|ett ber Ö5efamtt)eit
fitubgegeben werben.

Dftf^ttietjer. f iifermeifterüerbanb. Von ber jüngften
SBerfammtung beS oftfdiweigerifc^en ÄüfermeifterüerbanbeS
in ©t. ®aQen [treibt man : ©onntag bett 14. ®egember
üerfammeltett fid) jirfa 70 Äüfermeifter ber Oftfdjweig
im §otet „@d)iff" in @t. ©aßen, begrübt üom ißräfi»
benteit ©i^wergmanu in ïeufen.

®ie üon ber Stommijfion üorgelegtert, '25 Strtifel
entt)altertbert Statuten würben mit flein'ert Sltänberungen
genel)migt.

SUS Sßräfibent würbe ber bisfjerige £>. ©(^wergmann
beftätigt. Reu itt bie .fommiffion würbe gewägt §etr
SBfjber, Söintert^ur, für ben gurüdtretenben §rn. @t)fel,
Sirttertbur. ®ie fommiffion beftet)t auS: §. ©d^werg»
mann, ®eufen, ißräfibent; S. 2St)ber, Sßintertt)ur, SSige»

präfibent; SB. ©enn, SBit, faffier; 81. ®ietridb, ©t. ©alten,
Slftuar; @. 93adj, grauenfelb; 3- ®idenmann, Çlawil;
3. ©Ifener, fjeriSau.

©iner längern ®iSfuffion rief bas ®raftanbum be»

treffenb beu gemeinfamen Veitritt in bie llnfaUüer»
ficfieruttg.

Särlodjer, Slppengetl, ftedte ben Slntrag, bie fom»
miffion fei beauftragt, ber näcbfteu SBerfammtung Veriest
unb Slntröge gu unterbreiten. Venbel, @d)afft)aufen,
Witt bie @ad)e beftbleunigen unb ftedte ben Slntrag, in
fpät fiertS einem falben Sabre bebufS weiterer S3efpredb=

uttg biefer Slngetegenbeit eine auberorbentlicbe Vec=

Sammlung einguberufen mit ber Vegrünbuitg, eS fei fidb

wopl ber föiübe wert, für eine jo wichtige Shtgelegenbeit
einen ©jtratag gu nehmen. ®iefer Slntrag würbe üon
®bütnbeet, Vernecf, unterftüfet uttb üon ber SSerfamm»

lung einftimmig befcbloffen: ®ie fommiffion fei beauf»

tragt, einer in fpäteftenS 6 SJtonateu ftattfinbenben,
auberorbentlicben SJerfammlung Veridtjt unb Slnträge gu
unterbreiten.

Sluf bie Slnregung beS Sl. Vötfl, füfermeifter t"
greiburg, gur ©rünbu'ng eines febweigerifdjen SSerbattbeS,
würbe befdjloffen, für einmal nid)t barauf eingutreten
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Werkzeuge und Werkzeugmaschinen für Metall- und Holzbearbeitung,
la englischer Werkieugslahl. — la englischer, schwedischer und französischer Steinbahrstahl.

Polierter Fussstahl, Stahldraht in Ringen.
®«S~ la engl. Feilen, um 1831

Amerifc. Werkzeuge, Gewindschneidzeuge. —

Schaufeln, Bichel, KettenflaschenzUge, verzinktes Baugeschirr.
Bandsägen und Zirkularsägen; engl. Schmirgelscheiben und Schmirgelleinen.

Stets grosses Lager in: Maschinenschrauben, Mutterschrauben, Bauschrauben, Anschweissenden,
Nieten, Muttern, Stellschrauben, Stellringschrauben, Tirefonds, Legscheiben, Metallschrauben etc.

Spezialschraufoen nach extra Façonen und Gewindet), liefern in kürzester Zeit.

830 JNnstàk schweizerische Handwerter-Zeitoug (Orqan für die

Gewerbeverein Zürich und der Handwerker- und Ge-
Werbeverein Bern sich beflissen haben, auf die Fest-
tage hin eine gemeinsame Reklame zu Gunsten ihrer
Vereinsmitglieder zu veranstalten, mittelst Heransgabe
eines Weihnachtskatalvges, dabei aber zu wenig Unter-
stützung durch Bestellung bezahlter Inserate fanden und

wohl deshalb auf eine Fortsetzung dieser Publikation
verzichten mußten.

Kürzlich haben das Gewerbemnseum Bern in

Verbindung mit der kantvnalbernischen Kunst g e-

werbegenvssenschaft einen Katalog ihrer gemein-
samen Weihnachtsansstellnng publiziert und damit eine

gemeinsame Reklame der Aussteller und Genossenschafter
versucht, ohne genügende Unterstützung durch Inserat-
bestellungen zu finden.

Wir glauben, daß solche gemeinnützige Versuche,
weil sie villiger und wirksamer sind als die Annoncen
in Tagesblättern, von Seite der Geschäftswelt werk-
tätigere Unterstützung verdienen würden.

Ein weiteres Beispiel: Der Vorstand des Gewerbe-
Vereins L uz er n hat ebenfalls einen Aufruf an die

Bevölkerung der Stadt und Umgebung gerichtet, mvrin
die bestehende Geschäftskrise und ihre Folgen geschildert
und die Bürgerschaft an ihre Pflicht erinnert wird,
die einheimischen Handwerker und Geschäftsleute besser

zu berücksichtigeig wobei auch ermahnt wird, sich nicht
von den Reklamen und den Geschästskniffen der Groß-
bazare und Warenhäuser berücken zu lassen.

Der Handwerker- und Gewerbeverein Lause»
(Berner Jura) hat alle Interessenten des ansässigen

Handels- und Gewerbestandes zu einer Versammlung
einberufen, behufs Stellungnahme gegen die Konkurrenz
der auswärtigen Warenhäuser und der Konsumvereine,
welche die Geldmittel der' einheimischen Bevölkerung
nach außen ableiten, ohne Gegenleistung zu bringen
durch Arbeit und Verdienstgabe und so die natürliche
Wechselbeziehung stören, — Die Mitbürger unseres
Kreises (so heißt es u. a, in einem Aufruf des Vereins-
Vorstandes an die dortigen Handwerker) sollen unter
sich das Gefühl der Zusammengehörigkeit besser hegen
und Pflegen, als dies jetzt geschieht. Ein jeder Bürger,
der mit dem andern in Geschäftsbeziehungen tritt und
diesem Verdienst schafft, soll berechtigterweise auch ver-
langen dürfen, daß dieser mit ihm in Geschäftsverbin-
dnng tritt und Gegenrecht hält, soweit es die Natur
des Geschäftes mit sich bringen kann. Wir treiben zu
wenig gegenseitige Geschäfte unter einander und berück-

sichtigen beim Bezug von Waren zu viel Geschäfte, die

außer unserem Jnteressenkreise liegen : damit schädigen
wir uns gegenseitig selbst und untergraben unser Hand-
werk und unsere Geschäfte, Das soll anders werden!

Diese Mahnworte sind sehr beherzigenswert und
verdiene» daher weitere Verbreitung,

Wir möchten mit der Bekanntgabe dieser Beispiele
aus der Vereinstätigkeit andere Vereine zur Nachfolge
ermuntern. Gemeinsame Reklame für die Mitglieder
verschafft einem Gewerbeverein Achtung bei Behörden
und.Publikum, zeigt den Mitgliedern den praktischen
Nutzen ihrer Zugehörigkeit und erspart ihnen größere

Publikationen deî Schweiz, Äew-rbevereinS.) Nr, 3«

Auslagen. Solches Vorgehen ist ferner geeignet, dem
Vereine neue Mitglieder zuzuführen.

Statt über die Konkurrenz der Warenhauser und
Konsumvereine nur zu wehklagen, sollte man die Macht
der öffentlichen Presse besser benützen, um das Pnbli-
knin über schwindelhaste Ankündigungen und Geschäfts-
kniffe aufzuklären und es an seine Pflichten gegen die

Mitbürger zu erinnern. Die beste Waffe gegen die

Warenhäuser ist und bleibt Lieferung nur guter, solider
und preiswürdiger Ware und Ausstattung der Maga-
zine mit einer geschickten Auswahl in wenigen Speziali-
täten. Man muß sich nicht verleiten lassen, eine nn-
mögliche Zahl von Warenartikeln, die dem Geschäfts-
zweig ferne liegen, führen zu wollen.

Mit diesen Anregungen sind freilich die Mittel der
Selbsthülfe zum Schutz und zur Hebung der einhei-
mischen Gewerbe nicht erschöpft. Mögen anderwärts
bewährte Mittel ebenfalls zum Nutzen der Gesamtheit
kundgegeben werden.

Uerbandsmesen.
Ostschweizer. Kiifermeisterverband. Von der jüngsten

Versammlung des ostschweizerischen Küfermeisterverbandes
in St. Gallen schreibt man: Sonntag den 14. Dezember
versammelten sich zirka 70 Küsermeister der Ostschweiz
im Hotel „Schiff" in St, Gallen, begrüßt vom Präsi-
deuten H, Schwerzmann in Teufen,

Die von der Kommission vorgelegten, 25 Artikel
enthaltenden Statuten wurden mit kleinen Abänderungen
genehmigt.

Als Präsident wurde der bisherige H, Schwerzmann
bestätigt. Neu iu die Kommission wurde gewählt Herr
Wyder, Winterthur, für den zurücktretenden Hrn. Gysel,
Winterthur. Die Kommission besteht aus: H, Schwerz-
mann, Teufen. Präsident; C, Wyder. Winterthur, Vize-
Präsident; W, Senn, Wil, Kassier; A, Dietrich, St. Gallen,
Aktuar; E, Bach, Frauenseld; I. Dickenmann, Flawil;
I. Elsener, Herisau.

Einer längern Diskussion rief das Traktandum be-

treffend den gemeinsamen Beitritt in die Unfallver-
sicherung,

Bärlocher, Appenzell, stellte den Antrag, die Kom-
Mission sei beauftragt, der nächsten Versammlung Bericht
und Anträge zu unterbreiten. Bendel, Schaffhausen,
will die Sache beschleunigen und stellte den Antrag, in
spät stens einem halben Jahre behufs weiterer Besprech-

ung dieser Angelegenheit eine außerordentliche Ver-
sammlung einzuberufen mit der Begründung, es sei sich

wohl der Mühe wert, für eine so wichtige Angelegenheit
einen Extratag zu nehmen. Dieser Antrag wurde von
Thurnheer, Berneck, unterstützt und von der Versamm-
lung einstimmig beschlossen: Die Kommission sei beauf-
tragt, einer in spätestens 6 Monaten stattfindenden,
außerordentlichen Versammlung Bericht und Anträge zu
unterbreiten.

Ans die Anregung des A, Völkl, Küfermeister in
Freiburg, zur Gründung eines schweizerischen Verbandes,
wurde beschlossen, für einmal nicht darauf einzutreten
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— Arnenik. iZs«iniisvt,nviit^«nge. —
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